
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DES KREISES STORMARN 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Stormarn 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit §77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss 
durch den Kreistag vom 16. Dezember 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden    

 

erhöht vermindert 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der Nach-

träge 

um um 
gegenüber 

nunmehr festge-
setzt 

    bisher auf 
 Euro Euro Euro Euro 

1. im Ergebnisplan der        
Gesamtbetrag der Erträge 0,00   5.237.773,00  437.733.546,71    432.495.773,71   
Gesamtbetrag der Aufwendungen 0,00   0,00 445.707.706,23   445.707.706,23   

Jahresüberschuss -  - - - 

Jahresfehlbetrag 5.237.773,00    7.974.159,52   13.211.932,52   

     
2. im Finanzplan der      
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

 5.237.773,00 431.306.479,00 426.068.706,00   

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

0,00    430.379,741,31   430.379.741,31   

     
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Fi-
nanzierungstätigkeit 

92.712,00 0,00   7.229.950,00 7.322.622,00   

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Fi-
nanzierungstätigkeit 

 8.924.675,76   28.005.350,00   19.080.674,24   

 
 
 

§ 2 
 

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird wie folgt geändert: 
 
Der Kreisumlage-Hebesatz wird neu festgesetzt gegenüber bisher 28,00 v. H. nunmehr 
auf 26,50 v. H.. 

 
 

§ 3 
 

Es werden neu festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 32.265.00 EUR auf 

33.583.000 EUR. 
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 760,96 auf 773,96. 

 
 
 
 
 



Bad Oldesloe, den 20. Dezember 2022 
 
 
 
Dr. Henning Görtz 
       Landrat 
 

 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaus-
haltsplan mit den Anlagen nehmen. 
 
Bad Oldesloe, den 21.12.2022 
 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Finanzen 
Im Auftrag 
Lars-Christian Driever 
 
 


